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Berichtigung der Ordnung für die  
Bachelorprüfung im Dualen Studiengang 

„Produktionstechnologie“ des Fachbereichs 
Umweltplanung / Umwelttechnik der Fach-

hochschule Trier, Standort Birkenfeld  
vom 21.06.2012  

 
Die oben genannte Ordnung für die Bachelorprü-
fung im Dualen Studiengang „Produktionstechno-
logie“ wurde am 22.12.2011 vom Präsidenten der 
Fachhochschule Trier genehmigt und im amtli-
chen Veröffentlichungsorgan „publicus“ der Fach-
hochschule Trier am 31.01.2012 („publicus“ Nr. 1, 
S. 2-11) veröffentlicht. Sie wird hiermit wie folgt 
berichtigt: 
 
 
§ 3 Abs. 1 Satz 2 muss richtig lauten: 
 
„Darin ist eine einjährige Verbundausbildung im 
Ausbildungsbetrieb mit 45 ECTS enthalten.“ 
 
 
§ 11 Abs. 2 muss richtig lauten: 
 
„Bei Anmeldung zur Bachelor-Thesis sind Nach-
weise über die bestandene Facharbeiterprüfung 
sowie über mindestens 120 in diesem Studien-
gang erzielte ECTS-Punkte vorzulegen.“ 
 
 
Austausch der Anlage 1 
 
Die mit der obigen Ordnung veröffentlichte Anlage 
1 wird hiermit für unwirksam erklärt und durch die 
mit dieser Berichtigung veröffentlichte Anlage 1 
ersetzt. 
 
 
Birkenfeld, den 21.06.2012  
 
gez.: Prof. Dr. Ing. Peter Gutheil 
Dekan des Fachbereichs Umweltplanung / Um-
welttechnik der Fachhochschule Trier / Standort 
Birkenfeld 
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Anlage 1 

Studieninhalt, Studienverlaufsplan, Prüfungsgebiete, Zuordnung von ECTS-Punkten zu Modulen und 
Student workload des Dualen Studiengangs „Produktionstechnologie“ 

Dualer Studiengang Produktionstechnologie

Bachelor of Engineering/ 

Industriemechaniker

Semester 1 2 3 4 5 6 Σ SWS 1 2 3 4 5 6 Σ ECTS 1 2 3 4 5 6 Σ h

1 Modul Verbundausbildung 0 45 1350

Betriebliche Ausbildung 0 16 14 30 480 420 900

Fachpraktische Ausbildung 0 5 10 15 150 300 450

2 Modul Berufsfeldorientierung 0 8 240

Planen und realisieren technischer Systeme 0 4 4 120 120

Optimierung technischer Systeme 0 4 4 120 120

3 Modul Blockseminar 0 7 210

Einführungsveranstaltung 0 1 1 30 30

Kommunikation und Präsentation 0 3 3 90 90

Betriebswirtschaftliche Grundlagen 0 3 3 90 90

4 Modul Mathematik und Informatik 8 11 330

Lineare Algebra 2 2 3 3 90 90

Analysis 4 4 6 6 180 180

Informatik I 2 2 2 2 60 60

5 Modul Ingenieurwiss. Grundlagen I 6 8 240

Physik I 4 4 5 5 150 150

Technische Mechanik I 2 2 3 3 90 90

6 Modul Ingenieurwiss. Grundlagen II 8 11 330

Maschinenelemente I 2 2 3 3 90 90

Technische Thermodynamik 4 4 6 6 180 180

Grundlagen der Elektrotechnik 2 2 2 2 60 60

7 Modul Ingenieurwiss. Grundlagen III 8 10 300

Technische Fluidmechanik 4 4 6 6 180 180

Werkstofftechnik 4 4 4 4 120 120

8 Modul Ingenieurwiss. Grundlagen IV 8 11 330

Technische Mechanik II 4 4 5 5 150 150

Technische Mechanik III 2 2 3 3 90 90

Mathematik für Ingenieure 2 2 3 3 90 90

9 Modul Konstruktion 10 12 360

Rechnergestützte Konstruktion 4 4 5 5 150 150

Maschinenelemente II 4 4 5 5 150 150

Finite-Elemente-Methoden I 2 2 2 2 60 60

10 Modul Elektro-, Mess- und Regelungstechnik 8 8 240

Elektrische Maschinen 4 4 4 4 120 120

Mess- und Regeltechnik 4 4 4 4 120 120

11 Modul Fertigungstechnologie 12 12 360

Fertigungstechnik 4 4 4 4 120 120

Produktionsmanagement 4 4 4 4 120 120

Werkzeugmaschinen 2 2 2 2 60 60

Robotik I 2 2 2 2 60 60

12 Modul Wahlpflichtfächer 10 11 330

Wahlpflichtfächer 8 2 10 8 3 11 240 90 330

13 Modul Hauptfachseminar 8 10 300

Seminararbeit 4 4 8 5 5 10 150 150 300

- Entwicklung und Konstruktion I/ II oder

- Logistik/ Prozesskette Cax

14 Modul Bachelorarbeit 12 16 480

Bachelorarbeit 10 10 12 12 360 360

Kolloquium zur Bachelor-Arbeit 2 2 4 4 120 120

Summe 0 0 24 26 24 24 98 30 30 29 31 29 31 180 900 900 870 930 870 930 5400

SWS ECTS Student Work Load

 

Bei den grau hinterlegten Fächern handelt es sich um Prüfungsleistungen. Alle anderen Fächer sind Stu-
dienleistungen. 

Im Modul Hauptfachseminar ist eine der beiden Seminararbeiten „Entwicklung und Konstruktion I/II“ und 
„Logistik/ Prozesskette Cax“ zu wählen. 
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Ordnung für die Prüfung 
im weiterbildenden Master-Studiengang  

„Insolvenzrecht und Reorganisationsverfahren 
(LL.M.)“ an der Fachhochschule Trier,  
Standort Umwelt-Campus Birkenfeld 

vom 24.08.2012  
 
Auf Grund des Hochschulgesetzes (HochSchG) 
vom 21.07.2003 (GVBl.2003, S. 167, BS 223-41), 
geändert am 09.07.2010 (GVBl. S. 167), neuge-
fasst am 19.11.2010 (GVBl.2010, S. 464, Gliede-
rungs Nr.: 223-41), zuletzt geändert am 
20.12.2011 (GVBl. S. 455) ) hat der Fachbe-
reichsrat des Fachbereichs Umweltwirt-
schaft/Umweltrecht der Fachhochschule Trier, 
Standort Umwelt-Campus Birkenfeld am 
13.06.2012, die folgende Prüfungsordnung für 
den weiterbildenden Master-Studiengang „Insol-
venzrecht und Reorganisationsverfahren (LL.M.)“ 
an der Fachhochschule Trier, Standort Umwelt-
Campus Birkenfeld beschlossen. Diese Änderung 
hat der Präsident der Fachhochschule Trier am 
13.07.2012 genehmigt. 
 
Sie wird hiermit bekannt gemacht. 
 
 
I N H A L T 

 

Präambel 

 

I. Allgemeines 

§ 1 Zweck der Prüfung 

§ 2 Abschlussgrad 

§ 3 Zulassungsausschuss 

§ 4 Zulassung zum Studium 

§ 5 Regelstudienzeit, Studienaufbau und 
Umfang des Lehrangebotes 

§ 6 Prüfungsausschuss 

§ 7 Prüfende und Beisitzende, Betreuende 
der Master-Thesis 

§ 8 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen 
und Zulassungsverfahren 

§ 9 Arten von Prüfungsleistungen und Fris-
ten 

§ 10 Mündliche Prüfungen 

§ 11 Schriftliche Prüfungen 

§ 12 Projektarbeit  

§ 13 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bil-
dung der Noten 

§ 14 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ord-
nungsverstoß 

§ 15 Bestehen, Nichtbestehen und Beschei-
nigung von Prüfungsleistungen 

§ 16 Wiederholung von Prüfungen und Mas-
ter-Thesis  

§ 17 Anrechnung von Studienzeiten und Prü-
fungsleistungen  

 

II. Masterprüfung 
 
§ 18 Zweck und Durchführung der Masterprü-

fung 

§ 19 Umfang und Art der Masterprüfung 

§ 20 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen 
für die Masterprüfung  

§ 21 Master-Thesis 

§ 22 Kolloquium 

§ 23 Bildung der Gesamtnote, Zeugnis 

§ 24 Urkunde 

 

III. Schlussbestimmungen 
 
§ 25 Ungültigkeit der Master-Prüfung 

§ 26 Einsicht in die Prüfungsakten 

 

IV. In-Kraft-Treten 
 
§ 27 In-Kraft-Treten 

 

Anlage 1: Curriculum  

Anlage 2: Ordnung zur Feststellung der  

studiengangsbezogenen Eignung 

Anlage 3: Gebührenordnung  
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Präambel 

 

Der Fachbereich Umweltwirtschaft/Umweltrecht 
sieht seine Aufgabe in der wissenschaftlichen 
Lehre in Verbindung mit anwendungsbezogener 
Forschung zur Ausbildung von qualifizierten und 
verantwortungsbewussten Absolventinnen und 
Absolventen, die sich durch die Fähigkeit zur ei-
genständigen Problemlösung auszeichnen. Hierzu 
wird von den Studierenden erwartet, dass sie 
Lehrveranstaltungen regelmäßig besuchen und 
kontinuierlich vor- und nachbereiten.  
 

I. Allgemeines 
 

§ 1 

Zweck der Prüfung 

 
Die Master-Prüfung bildet den berufsqualifizieren-
den Abschluss des deutschsprachigen weiterbil-
denden Master-Studienganges „Insolvenzrecht 
und Reorganisationsverfahren“. Durch die Prü-
fung soll festgestellt werden, ob die Studierenden 
die Zusammenhänge ihres Faches überblicken 
und die Fähigkeit besitzen, wissenschaftliche 
Methoden und Erkenntnisse selbstständig anzu-
wenden und weiterzuentwickeln, komplexe Ent-
wicklungs-, Planungs- und Organisationsaufgaben 
zu übernehmen, sowie in der Lage sind, den An-
forderungen eines sich stetig wandelnden Berufs-
feldes kompetent und innovativ zu begegnen und 
Führungsaufgaben zu übernehmen. Des Weiteren 
soll festgestellt werden, ob die Studierenden die 
Fähigkeiten besitzen, welche sie zu Forschung 
sowie anderen konzeptionellen Tätigkeiten im 
Bereich des Insolvenzrechts befähigen, die ein 
hohes Maß an abstrahierender und formalisieren-
der Auseinandersetzung und konstruktiver Lö-
sungskompetenz erfordern.  
 

§ 2 

Master-Grad 

 
Auf Grund der bestandenen Master-Prüfung wird 
der akademische Grad „Master of Laws“ (abge-
kürzt: „LL.M“) verliehen. 
 

§ 3 

Zulassungsausschuss 

 
(1) Für den weiterbildenden Master-Studiengang 
wird ein Zulassungsausschuss gebildet, welcher 
vom Fachbereichsrat berufen wird. 
 
(2) Dem Zulassungsausschuss gehören an: 
a) vier Professorinnen bzw. Professoren, zu de-
nen auch Honorarprofessorinnen bzw. -

professoren oder Lehrbeauftragte des Fachbe-
reichs Umweltwirtschaft/ Umweltrecht gehören 
können; 
b) je eine Person gemäß § 37 Abs. 2 Nr. 3 und 4 
HochschG. 
Sofern dem Zulassungsausschuss auch ein/e 
Lehrbeauftragte/r angehört, müssen die Professo-
rinnen bzw. Professoren in der Überzahl sein. 
 
(3) Der Zulassungsausschuss entscheidet über 
das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen 
gemäß § 4 dieser Ordnung. 
 

§ 4 

Zulassung zum Studium 

 
(1) Die Zulassung zum weiterbildenden Master-
Studiengang setzt voraus: 
 
a) einen schriftlichen Antrag der Bewerberin oder 
des Bewerbers sowie  

b) den Nachweis über einen ersten qualifizierten 
Hochschulabschluss im Fach Wirtschafts- und 
Umweltrecht oder Wirtschaftsrecht mit der Note 
„gut“ (mind. 2,5) oder Erste Juristische Prüfung 
mit der Note „befriedigend“ (mind. 6,5 Punkte) 
gem. § 8 Juristische Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung Rheinland-Pfalz (JAPO) vom 1. Juli 
2003, GVBl. 2003, S 131 ff. oder einen vergleich-
baren Studienabschluss oder  

c) den Nachweis über eine einschlägige berufs-
qualifizierende Abschlussprüfung außerhalb der 
Hochschule, wie insbesondere ein Steuerberater- 
oder Wirtschaftsprüferexamen und 

d) den Nachweis über eine qualifizierte berufs-
praktische Erfahrung von in der Regel mindestens 
einem Jahr. 
 

(2) Die Zulassung von Bewerbern ohne ersten 
Hochschulabschluss setzt voraus: 

a) einen schriftlichen Antrag der Bewerberin oder 
des Bewerbers sowie 

b) den Nachweis über die Hochschulzugangsbe-
rechtigung gemäß § 35 HochSchG und 

c) den Nachweis über die Ausübung einer berufli-
chen Tätigkeit, die hinreichende inhaltliche Zu-
sammenhänge mit dem Studiengang aufweist und 
Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, die für den 
Studiengang förderlich sind und über einen Zeit-
raum von mindestens drei Jahren ausgeübt wur-
de. 

d) Weitere Voraussetzung ist das erfolgreiche 
Bestehen einer von der Hochschule vorgenom-
menen Eignungsprüfung, die die Gleichwertigkeit 
der beruflichen Qualifikation, mit der eines abge-
schlossenen grundständigen Studiums feststellt. 
Bei der Eignungsprüfung handelt es sich um eine 
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mündliche Prüfung in den Prüfungsgebieten 
Grundzüge des materiellen Insolvenzrechts und 
Insolvenzverfahrensrecht. Die mündliche Prüfung 
wird durch den Zulassungsausschuss gem. § 3 
durchgeführt. Die Bewerber referieren außerdem 
zehn Minuten über ein im Vorfeld ausgegebenes 
Thema. Darüber hinaus werden die Vorstellung 
der Bewerberinnen und Bewerber über den wei-
terbildenden Master-Studiengang sowie ihre Moti-
vation und die persönliche Lernfähigkeit erörtert. 
Für die Eignungsprüfung gelten die Vorschriften 
dieser Prüfungsordnung. Die Eignungsprüfung 
wird mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ be-
wertet. Das Nähere regelt die Ordnung zur Fest-
stellung der studiengangbezogenen Eignung für 
den weiterbildenden Master-Studiengang „Insol-
venzrecht und Reorganisationsverfahren (LL.M)“ 
des Fachbereichs Umweltwirtschaft/Umweltrecht 
der Fachhochschule Trier, Standort Umwelt-
Campus Birkenfeld (Anlage 2). 
 
(3) Die Zulassung kann mit Auflagen verbunden 
werden. 
 
(4) Über das Vorliegen der Voraussetzungen nach 
Abs. 1 und 2 und über Ausnahmen sowie Aufla-
gen nach Abs. 3 entscheidet der Zulassungsaus-
schuss nach § 3. 
 
(5) Mit der Zulassung und der Teilnahme an dem 
weiterbildenden Master-Studiengang Insolvenz-
recht und Reorganisationsverfahren werden Ge-
bühren erhoben. Das Nähere regelt die Gebüh-
renordnung des weiterbildenden Master-
Studiengangs „Insolvenzrecht und Reorganisati-
onsverfahren (LL.M)“ (Anlage 3). 
 

§ 5 

Regelstudienzeit, Studienaufbau und Umfang des 
Lehrangebots 

 
(1) Die Studienzeit, in der das Studium in der Re-
gel abgeschlossen werden kann (Regelstudien-
zeit), beträgt vier Semester. Innerhalb der Regel-
studienzeit kann die Master-Prüfung abgelegt 
werden. Insgesamt ist dem Studium eine Arbeits-
belastung entsprechend 90 ECTS-Punkten (Euro-
pean Credit Transfer System) zugeordnet. Der 
detaillierte Studienverlauf ist Anlage 1 zu entneh-
men. 
 
(2) Die Prüfungsleistungen können auch vor Ab-
lauf der festgesetzten Fristen auf Antrag abgelegt 
werden. 
 
(3) Zum Erreichen des Qualifikationsniveaus von 
300 ECTS bis zum Master-Abschluss, haben Stu-
dierende mit einem Bachelor-Studium von 180 
ECTS die Möglichkeit, Veranstaltungen des kon-
sekutiven Master-Studiengangs „Europäisches 

Wirtschaftsrecht“ im Umfang von 30 ECTS zu 
belegen. 
 

§ 6 

Prüfungsausschuss 

 
(1) Dem Prüfungsausschuss gehören an:  
1. vier Professorinnen oder Professoren, zu de-

nen auch Honorarprofessorinnen bzw. -
professoren gehören können, 

2. ein studentisches Mitglied und  
3. je ein Mitglied aus den Gruppen gemäß § 37 

Abs. 2 Nr. 3 und 4 HochSchG. 

§ 3 Abs. 2 gilt im Übrigen entsprechend. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss ist für die Organisati-
on der Prüfungsleistungen und für Entscheidun-
gen in Prüfungsangelegenheiten zuständig. Er 
achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser 
Ordnung eingehalten werden. Das vorsitzende 
Mitglied des Prüfungsausschusses berichtet re-
gelmäßig dem Fachbereich über die Entwicklung 
der Prüfungs- und Studienzeiten einschließlich 
der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Mas-
ter-Thesis sowie über die Verteilung der Prüfungs- 
und Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss gibt 
Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung. 
 
(3) Die Mitglieder werden vom Fachbereichsrat, 
das vorsitzende Mitglied und die Stellvertretung 
vom Prüfungsausschuss gewählt. Die Amtszeit 
des studentischen Mitglieds beträgt ein Jahr, die 
der übrigen Mitglieder drei Jahre. Vorzeitig aus-
geschiedene Mitglieder werden durch Nachwahl 
für den Rest der Amtszeit ersetzt. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss kann einzelne Aufga-
ben dem vorsitzenden Mitglied übertragen. Ab-
lehnende Entscheidungen kann nur der Prüfungs-
ausschuss treffen, soweit eine entsprechende 
Entscheidungspraxis in vergleichbaren Angele-
genheiten noch nicht besteht. 
 
(5) Vorsitz und Stellvertretung werden von einer 
Professorin oder einem Professor (Abs. 1 Nr. 1) 
wahrgenommen. Das studentische Mitglied und 
die Mitglieder nach Abs. 1 Nr. 4 haben bei Ent-
scheidungen des Prüfungsausschusses über die 
Bewertung und Anrechnung von Prüfungsleistun-
gen kein Stimmrecht.

1
 Die Mitglieder des Prü-

fungsausschusses haben das Recht, bei den Prü-
fungsleistungen zugegen zu sein, soweit sie sich 
nicht im gleichen Zeitraum zu derselben Prüfungs-
leistung angemeldet haben. 
 

                                                 
1
 Das Mitglied nach § 37 Abs. 2 Nr. 3 darf nur, soweit es die 

Voraussetzungen des § 25 Abs. 5 HochSchG erfüllt, bei 

der Bewertung und Anrechnung von Prüfungs- und Stu-

dienleistungen mitbestimmen. 
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(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses un-
terliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie 
nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch 
das vorsitzende Mitglied oder durch die Stellver-
tretung zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 

§ 7 

Prüfende und Beisitzende, Betreuende der Mas-
ter-Thesis 

 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt Prüfende und 
Beisitzende sowie Betreuende der Master-Thesis. 
 
(2) Prüfende sind die in § 25 Abs. 4 Satz 1 Hoch-
SchG genannten Personen. Darüber hinaus kön-
nen wissenschaftliche und künstlerische Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und Assistentinnen und 
Assistenten mit Aufgaben gemäß § 56 Abs. 1 
Satz 2 und Abs. 6 Satz 4 HochSchG, Lehrkräfte 
für besondere Aufgaben, Lehrbeauftragte, in der 
beruflichen Praxis erfahrene Personen sowie Leh-
rende ausländischer Hochschulen, die eine dem 
Personenkreis gemäß § 25 Abs. 4 Satz 1 und 2 
HochSchG gleichwertige Qualifikation besitzen, 
prüfen. Der Prüfungsausschuss kann bei Vorlie-
gen zwingender Gründe über Ausnahmen unter 
Beachtung von § 25 Abs. 4 und 5 HochSchG ent-
scheiden. 
 
(3) Die Studierenden können für die Master-
Thesis die Betreuende oder den Betreuenden 
vorschlagen. Dieser Vorschlag begründet keinen 
Rechtsanspruch. 
 
(4) Betreuende der Master-Thesis geben die Auf-
gabenstellung der Master-Thesis aus. Zu Betreu-
enden können die Personen gemäß Abs. 2 be-
stellt werden.  
 
(5) Zum Beisitz kann nur bestellt werden, wer 
einen Hochschulabschluss besitzt. 
 
(6) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass den 
Studierenden die Namen der Prüfenden und Bei-
sitzenden, die Art der Prüfungsleistung, die Mel-
defristen zu den Prüfungsleistungen, die Prü-
fungstermine sowie die Stelle, bei der eine Prü-
fungsleistung abzugeben ist, rechtzeitig bekannt 
gegeben werden.  
 
(7) Für Prüfende und Beisitzende gilt § 6 Abs. 6 
entsprechend. 
 

§ 8 

Allgemeine Zugangsvoraussetzungen und Zulas-
sungsverfahren 

 
(1) An Prüfungen kann nur teilnehmen, wer zum 
Zeitpunkt der Prüfung an der Fachhochschule 
Trier im weiterbildenden Master-Studiengang 

Insolvenzrecht und Reorganisationsverfahren 
eingeschrieben ist. 

(2) Der Prüfungsausschuss legt die Prüfungster-
mine fest und bestimmt, bis zu welcher Frist die 
Meldung und ggf. der Antrag auf Zulassung mit 
den erforderlichen Unterlagen spätestens vorlie-
gen muss. Die Zuordnung der Prüfungsleistungen 
zu den Fachsemestern ist der Anlage 1 zu ent-
nehmen. Der Meldung bzw. dem Antrag haben 
die Studierenden beizufügen: 
1. den Nachweis, dass sie im Semester der je-

weiligen Prüfung im weiterbildenden Master-
Studiengang Insolvenzrecht und Reorganisati-
on an der Fachhochschule Trier eingeschrie-
ben sind, 

2. die Nachweise der fachlichen Zulassungsvo-
raussetzungen für die jeweilige Prüfung gemäß 
§ 20, 

3. eine Erklärung der Studierenden, ob sie eine 
Abschlussprüfung im weiterbildenden Master-
Studiengang Insolvenzrecht und Reorganisati-
on endgültig nicht bestanden haben, oder ob 
sie sich in einem gleichartigen Master-
Studiengang an einer anderen Hochschule in 
einem Prüfungsverfahren befinden, und  

4. eine Erklärung der Studierenden, ob und ge-
gebenenfalls wie oft sowie in welchen Modulen 
oder Prüfungsgebieten sie bereits Prüfungs-
leistungen in demselben Master-Studiengang 
oder in anderen gleichwertigen Master-
Studiengängen an einer Hochschule in der 
Bundesrepublik Deutschland nicht bestanden 
haben. 

(3) Die Studierenden müssen sich zu allen Prü-
fungen selbstständig innerhalb der jeweils wäh-
rend des aktuellen Semesters geltenden Anmel-
defristen (Ausschlussfristen) innerhalb des hoch-
schuleigenen elektronischen Prüfungsverwal-
tungssystems anmelden sowie abmelden. 

(4) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. Die Zulassung ist zu versagen, wenn 
die Studierenden eine Diplomvorprüfung, eine 
Diplomprüfung, eine Bachelor-Prüfung oder eine 
Master-Prüfung in einem wirtschaftsjuristischen 
oder einem gleichartigen Studiengang endgültig 
nicht bestanden haben, oder wenn sie sich in 
einem solchen Studiengang in einem Prüfungs-
verfahren befinden oder wenn Studierende wegen 
der Anrechnung von Fehlversuchen gemäß § 16 
Abs. 1 keine Möglichkeit mehr zur Erbringung von 
Prüfungsleistungen haben, die für das Bestehen 
der Master-Prüfung erforderlich sind.  

(5) Ist es nicht möglich, die Unterlagen in der vor-
geschriebenen Weise vorzulegen, kann der Prü-
fungsausschuss gestatten, den Nachweis auf 
andere Weise zu führen. 
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§ 9 

Arten von Prüfungsleistungen und Fristen 

 
(1) Prüfungsleistungen sind 

1. mündliche Prüfungen gemäß §§ 10 und 22, 
2. schriftliche Prüfungen gemäß § 11,  
3. Projektarbeiten gemäß § 12, 
4. die Master-Thesis gemäß § 21. 

(2) Der Prüfungsausschuss legt die Form und die 
Termine der studienbegleitenden Prüfungen so-
wie deren Wiederholung fest und gibt sie rechtzei-
tig bekannt. 
 
(3) Prüfungsleistungen werden in der Regel in-
nerhalb von sechs Wochen bewertet. Die Bewer-
tung wird in geeigneter Weise bekanntgegeben. 
Die Bekanntgabe kann auch in elektronischer 
Form innerhalb des hochschuleigenen Prüfungs-
verwaltungssystems erfolgen. 
 
(4) Machen Studierende glaubhaft, dass sie we-
gen länger andauernder oder ständiger Behinde-
rung nicht in der Lage sind, Prüfungsleistungen 
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form 
abzulegen, hat der Prüfungsausschuss entweder 
die Bearbeitungszeit zur Erbringung der Prüfungs-
leistung angemessen zu verlängern oder anstelle 
der vorgesehenen Prüfungsleistung gleichwertige 
Prüfungsleistungen in anderer Form zuzulassen. 
Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen Attests 
verlangt werden. Voraussetzung ist ein Antrag 
der/des Studierenden an den Prüfungsausschuss, 
in dem die Art der Behinderung glaubhaft ge-
macht wird. 
 
(5) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass den 
Studierenden die Prüfungstermine spätestens 4 
Wochen vor Ende der Vorlesungszeit bzw. min-
destens 4 Wochen vor dem jeweiligen Prüfungs-
termin bekannt gegeben werden. 
 

§ 10 

Mündliche Prüfungen 

 
(1) In mündlichen Prüfungen sollen die Studieren-
den nachweisen, dass sie über ein breites und 
integriertes Wissen, einschließlich der wissen-
schaftlichen Grundlagen, der praktischen Anwen-
dung des Prüfungsgebietes sowie über ein kriti-
sches Verständnis der wichtigsten Theorien und 
Methoden verfügen. Durch mündliche Prüfungen 
soll ferner festgestellt werden, ob die Studieren-
den komplexe fachbezogene Probleme und Lö-
sungen gegenüber Fachleuten argumentativ ver-
treten und mit ihnen weiterentwickeln können 
 
(2) Mündliche Prüfungen werden von mehreren 
Prüfenden oder von einer oder einem Prüfenden 

in Gegenwart eines beisitzenden Mitglieds (§ 7 
Abs. 5) abgenommen. Mündliche Prüfungen sind 
Einzelprüfungen oder Gruppenprüfungen. An 
Gruppenprüfungen dürfen nicht mehr als vier Stu-
dierende teilnehmen. 
 
(3) Mündliche Prüfungsleistungen dauern in der 
Regel nicht mehr als 30 Minuten und mindestens 
15 Minuten je Studierender/m und zu prüfendem 
Fachgebiet. 
 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnis-
se der mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll 
(gegebenenfalls für die einzelnen Studierenden) 
festzuhalten. Im Falle des Absatzes 2, 2. Halbsatz 
hören die Prüfenden vor der Festsetzung der Note 
gemäß § 13 Abs. 1 die/den Beisitzenden (§ 7 Abs. 
5). Die Anfertigung des Protokolls in elektroni-
scher Form ist ausgeschlossen. Das Ergebnis ist 
den Studierenden im Anschluss an die mündliche 
Prüfungsleistung bekannt zu geben. 
 
(5) Studierende, die sich zu einem späteren Prü-
fungstermin der gleichen Prüfungsleistung unter-
ziehen wollen, sollen nach Maßgabe der räumli-
chen Verhältnisse als Zuhörerinnen und Zuhörer 
zugelassen werden, es sei denn, die zu Prüfen-
den haben spätestens bis zum Beginn der Prü-
fung widersprochen. 
 
(6) § 11 Abs. 7 gilt entsprechend. 
 
(7) Auf Antrag von Studierenden kann die Gleich-
stellungsbeauftragte des Senats oder die/der 
Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs 
sowie die/der Beauftragte des Senats für die Be-
lange Studierender mit Behinderungen an mündli-
chen Prüfungen teilnehmen. 
 

§ 11 

Schriftliche Prüfungen 

 
(1) In schriftlichen Prüfungen sollen die Studie-
renden ihren Wissenstand nachweisen; sie sollen 
darüber hinaus zeigen, dass sie in begrenzter Zeit 
Probleme erkennen und mit fachspezifischen 
Methoden Lösungen entwickeln können. Schriftli-
che Prüfungsleistungen sind Klausuren, Hausar-
beiten oder die schriftliche Beantwortung von 
Einsendefragen zur häuslichen Bearbeitung. Eine 
schriftliche Prüfungsleistung kann auch eine 
Kombination von Klausur und Hausarbeit sein. 
Die Form der Prüfung wird durch die/den jeweili-
ge(n) Lehrende(n) zu Beginn der Vorlesungen des 
Semesters bekannt gegeben. Werden dabei meh-
rere Prüfungsformen kombiniert, muss die Ge-
wichtung der einzelnen Prüfungsteile bekannt 
gegeben werden. 



Nr. 8  publicus – Amtliches Veröffentlichungsorgan der FH Trier S. 364 

(2) Klausuren dauern mindestens 60 und höchs-
tens 300 Minuten und werden in der Regel von 
einer/einem Prüfenden bewertet. 
 
(3) Hausarbeiten sind Einzelarbeiten oder Grup-
penarbeiten. Bei Gruppenarbeiten muss der Bei-
trag der einzelnen Studierenden deutlich unter-
scheidbar und bewertbar sein. Die Bearbeitungs-
zeit beträgt mindestens zwei Wochen. Für die 
Bewertung gilt Abs. 2 entsprechend.  
 
(4) Durch die in häuslicher Bearbeitung zu ferti-
gende schriftliche Beantwortung von Einsendefra-
gen sollen die Studierenden insbesondere ein Bild 
ihres Leistungsstandes geben. Vor jeder Klausur 
sind von den Studierenden Einsendefragen zu 
beantworten. Abweichend von § 13 wird nur über-
prüft, ob die Beantwortung insgesamt bestanden 
ist. Die Bewertung erfolgt mit der Angabe: „be-
standen“ oder „nicht bestanden“. Das Bestehen 
der Einsendefragen ist Zulassungsvoraussetzung 
zur Klausur im betreffenden Modul. 
 
(5) Schriftliche Prüfungen sind in der Regel von 
einer oder einem Prüfenden zu bewerten. In die 
Bewertung von Hausarbeiten kann deren Präsen-
tation einbezogen werden. 
 
(6) Schriftliche Prüfungen finden studienbeglei-
tend statt. 
 
(7) Bei schriftlichen Prüfungsleistungen ist den 
Studierenden nach der Bekanntgabe der Noten 
die Möglichkeit zur Einsichtnahme zu geben. 
 
(8) Remonstrationen gegen die Bewertung sind 
schriftlich unter Angabe der Gründe innerhalb 
einer Frist von 2 Wochen ab der Einsichtnahme in 
die benotete schriftliche Prüfungsleistung vorzu-
nehmen. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der 
Remonstration ist der Eingang bei der vom Prü-
fungsausschuss zu bestimmenden Stelle.  
 
(9) Schriftliche Prüfungen nach dem Multiple-
Choice-Verfahren sind in der Regel ausgeschlos-
sen. Soweit sie vom Prüfungsausschuss auf be-
gründeten Antrag des/der Lehrenden ausnahms-
weise zugelassen wurden, richten sie sich nach 
der Ordnung zur Regelung von Prüfungen im 
Multiple-Choice-Verfahren der Fachhochschule 
Trier in der jeweils geltenden Fassung. 
 

§ 12 

Projektarbeiten 

 
(1) Durch Projektarbeiten wird die Fähigkeit zur 
Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, 
Durchsetzung und Präsentation von Konzepten 
nachgewiesen. Hierbei sollen die Studierenden 
nachweisen, dass sie im Rahmen einer größeren 
Aufgabe Ziele definieren sowie interdisziplinäre 

Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten kön-
nen. 
 
(2) § 11 Abs. 3 bis 7 gelten entsprechend. 
 

§ 13 

Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der 
Noten 

 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistun-
gen werden von den jeweiligen Prüfenden festge-
setzt. Für die Bewertung der Leistungen sind fol-
gende Noten zu verwenden: 
sehr gut = eine besonders hervorragende Leis-
tung, (16, 17, 18 Punkte), 
gut = eine erheblich über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegende Leistung, 
(13, 14, 15 Punkte),  
vollbefriedigend = eine über den durchschnittli-
chen Anforderungen liegende Leistung, (10, 11, 
12 Punkte),  
befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hin-
sicht durchschnittlichen Anforderungen entspricht, 
(7, 8, 9 Punkte),  
ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Män-
gel durchschnittlichen Anforderungen noch ent-
spricht, (4, 5, 6 Punkte),  
mangelhaft = eine an erheblichen Mängeln lei-
dende, im Ganzen nicht mehr brauchbare Leis-
tung, (1, 2, 3 Punkte),  
ungenügend = eine völlig unbrauchbare Leistung 
(0 Punkte). 
 
(2) Wird eine Prüfungsleistung durch mehrere 
Prüfende bewertet, errechnet sich die Note aus 
dem einfachen Durchschnitt der Noten der ein-
zelnen Bewertungen.  

(3) Bei der Bildung von Noten gemäß Abs. 2 
werden nur die ersten beiden Dezimalstellen 
hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren 
Stellen werden mathematisch auf- oder abge-
rundet (bis einschließlich 4 wird ab-, ab ein-
schließlich 5 wird aufgerundet). 

(4) Die Prüfungsgesamtnote lautet auf 

sehr gut bei einer Punktzahl von 14,00 bis 
18,00, 
gut bei einer Punktzahl von 11,50 bis 13,99, 
vollbefriedigend bei einer Punktzahl von 9,00 
bis 11,49, 
befriedigend bei einer Punktzahl von 6,50 bis 
8,99, 
ausreichend bei einer Punktzahl von 4,00 bis 
6,49, 
mangelhaft bei einer Punktzahl von 1,50 bis 
3,99, 
ungenügend bei einer Punktzahl von 0,00 bis 
1,49. 
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(5) Für die Umrechnung der Noten in die ECTS-
Bewertungsskala und umgekehrt gelten die Emp-
fehlungen der Kultusministerkonferenz (KMK) in 
der jeweils gültigen Fassung. 
 
(6) Ist eine Prüfungsleistung mit mindestens „aus-
reichend (4 Punkte)“ bewertet, ist sie bestanden; 
ihr werden die entsprechenden Leistungspunkte 
(ECTS) gemäß Anlage 1 zugeordnet. Eine Prü-
fungsleistung, die mit mangelhaft oder ungenü-
gend (0-3,99 Punkte) bewertet wurde, ist nicht 
bestanden. 
 

§ 14 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsver-
stoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „ungenügend 
(0 Punkte)" bewertet, wenn Studierende zu einem 
Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht er-
scheinen oder wenn sie während der Prüfungs-
leistung ohne triftige Gründe von der Prüfungsleis-
tung zurücktreten. Dasselbe gilt, wenn eine 
schriftliche Prüfungsleistung oder Projektarbeit 
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungs-
zeit erbracht wird.  

(2) Die für das Versäumnis eines Prüfungstermins 
oder für den Rücktritt nach Beginn einer Prüfungs-
leistung geltend gemachten Gründe müssen dem 
vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses 
oder der vom Prüfungsausschuss genannten Stel-
le unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft 
gemacht werden. Bei Krankheit soll das Attest 
unverzüglich, spätestens bis zum dritten Werktag 
nach dem Prüfungstermin bei der vom Prüfungs-
ausschuss zu bestimmenden Stelle vorgelegt 
werden (Eingang bei der Stelle ist maßgeblich). 
Das Attest muss die Prüfungsunfähigkeit erken-
nen lassen. Die Vorlage eines amtsärztlichen 
Attestes kann verlangt werden. Der Krankheit von 
Studierenden steht die Krankheit eines von ihnen 
allein zu versorgenden Kindes gleich. Werden die 
Gründe anerkannt, ist der nächstmögliche Termin 
gemäß § 16 Abs. 5 wahrzunehmen. 
 
(3) Versuchen Studierende, das Ergebnis einer 
Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflus-
sen, gilt die betreffende Prüfungsleistung für diese 
Studierenden als mit „ungenügend (0 Punkte)" 
bewertet. Studierende, die den ordnungsgemäßen 
Ablauf der Prüfungsleistung stören, können von 
den jeweils Prüfenden oder Aufsichtsführenden 
von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausge-
schlossen werden. In diesem Fall gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als mit „ungenügend (0 
Punkte)" bewertet. 
 
(4) Die Master-Thesis gilt auch dann als nicht 
bestanden, wenn sie ganz oder überwiegend nicht 

durch den/die Studierende(n) selbst verfasst wur-
de (Plagiat). Zur Beurteilung, ob ein Plagiat vor-
liegt, ist ein/e weitere(r) Prüfende(r) hinzu zu zie-
hen. Jeder Plagiatsfall ist unverzüglich von 
dem/der Betreuenden dem Prüfungsausschuss zu 
melden. Eine Wiederholung nach § 16 Abs. 3 
kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses 
ausgeschlossen werden. Die oder der Betroffene 
ist vor der Entscheidung zu hören.  
 
(5) Entscheidungen nach Abs. 3 und 4 sind vom 
Prüfungsausschuss den Studierenden unverzüg-
lich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 

§ 15 

Bestehen, Nichtbestehen und Bescheinigung von 
Prüfungsleistungen 

 
(1) Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn in 
allen Fächern nach Anlage 1 die Prüfungsleistun-
gen mit mindestens "ausreichend, 4 Punkte" be-
wertet wurden. Die Master-Prüfung ist endgültig 
nicht bestanden, wenn die Wiederholungsmög-
lichkeiten der Prüfungsleistungen (§ 16 Abs. 1 bis 
4) erfolglos ausgeschöpft wurden. 
 
(2) Die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen 
werden den Studierenden durch Aushang oder in 
elektronischer Form bekannt gegeben. 
 
(3) Bei Verlust des Prüfungsanspruchs erhalten 
die Studierenden einen schriftlichen Bescheid, der 
gleichzeitig Auskunft über den Studiengang gibt, 
in dem der Verlust des Anspruchs auf Prüfungen 
stattgefunden hat. 

(4) Haben Studierende eine Prüfungsleistung 
endgültig nicht erbracht, wird ihnen auf Antrag 
eine zusammenfassende Bescheinigung über die 
erbrachten Prüfungsleistungen ausgestellt. Die 
Ausstellung dieser Bescheinigung in elektroni-
scher Form ist ausgeschlossen. 
 

§ 16 

Wiederholung von Prüfungen und Master-Thesis 

 
(1) Prüfungsleistungen außer der Master-Thesis, 
die nicht mindestens mit „ausreichend, 4 Punkte" 
bewertet worden sind, können zweimal wiederholt 
werden. Nicht bestandene Prüfungen im weiter-
bildenden Master-Studiengang „Insolvenzrecht 
und Reorganisationsverfahren“ oder in einem 
verwandten Studiengang an einer anderen Hoch-
schule in der Bundesrepublik Deutschland sind 
als Fehlversuche auf die zulässige Zahl der Wie-
derholungsprüfungen anzurechnen. Als Fehlver-
suche anzurechnen sind ferner nicht bestandene 
Prüfungsleistungen in Modulen oder Prüfungsge-
bieten eines anderen Studiengangs an einer 
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Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland, 
die denen im weiterbildenden Master-Studiengang 
„Insolvenzrecht und Reorganisationsverfahren“ im 
Wesentlichen entsprechen, soweit für deren Be-
stehen gleichwertige oder geringere Anforderun-
gen gestellt wurden. 
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung, 
die zu dem in der Anlage 1 vorgesehenen Zeit-
punkt oder früher abgelegt wurde, kann zum je-
weils nächsten Prüfungstermin einmal zur Noten-
verbesserung erfolgen. Wird eine Notenverbesse-
rung nicht erreicht, bleibt die im ersten Prüfungs-
versuch erzielte Note gültig. 
 
(3) Eine nicht bestandene Master-Thesis sowie 
das dazugehörige Kolloquium kann nur einmal 
und dabei mit einem anderen Thema wiederholt 
werden; die Meldung dazu muss innerhalb von 
drei Monaten nach Datum des Bescheids über 
das Nichtbestehen abgegeben werden. Eine Wie-
derholung einer bestandenen Master-Thesis und 
des dazugehörigen Kolloquiums ist nicht zulässig. 
 
(4) Ein nicht bestandenes Kolloquium (§ 22) ist 
innerhalb einer vom Vorsitzenden Mitglied des 
Prüfungsausschusses zu bestimmenden Frist, die 
3 Monate nicht übersteigen soll, zu wiederholen. 
 
(5) Wiederholungsprüfungsleistungen sind zum 
jeweils nächsten Prüfungstermin abzulegen, dabei 
ist § 26 Abs. 2 Ziffer 10 HochSchG zu beachten. 
 

§ 17 

Anrechnung von Studienzeiten und Prüfungsleis-
tungen 

 
(1) Studienzeiten, Leistungspunkte (ECTS) und 
Prüfungsleistungen, die in gleichen und fachlich 
verwandten Studiengängen an einer Hochschule 
in der Bundesrepublik Deutschland erworben 
wurden, werden anerkannt. Die Anerkennung 
erfolgt von Amts wegen. Die Verantwortung für 
die Bereitstellung hinreichender Informationen zur 
Anerkennung obliegt in erster Linie der antragstel-
lenden Person, die diese Informationen bis zum 
Abschluss des ersten Studiensemesters zur Ver-
fügung stellt. 
 
(2) Studienzeiten und Prüfungsleistungen in ande-
ren Studiengängen werden angerechnet, soweit 
die Gleichwertigkeit festgestellt ist. Gleichwertig-
keit ist festzustellen, wenn Studienzeiten und Prü-
fungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den An-
forderungen dieser Prüfungsordnung und dem 
Studienplan im Wesentlichen entsprechen. Dabei 
ist kein schematischer Vergleich, sondern eine 
Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vor-
zunehmen. Bei der Anerkennung von Studienzei-
ten und Prüfungsleistungen, die außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, 

sind die von der Kultusministerkonferenz (KMK) 
und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebillig-
ten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen 
im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten. Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstu-
dien, für multimedial gestützte Studien- und Prü-
fungsleistungen sowie für Studien- und Prüfungs-
leistungen von Frühstudierenden gelten die Ab-
sätze 1 und 2 entsprechend; Absatz 2 gilt außer-
dem für Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen an anderen Bildungseinrich-
tungen, insbesondere an staatlichen oder staatlich 
anerkannten Berufsakademien sowie an Fach- 
und Ingenieurschulen und Offizierhochschulen der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. 
Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
(4) Außerhalb des Hochschulbereichs erworbene 
Kenntnisse und Fähigkeiten werden angerechnet, 
soweit Gleichwertigkeit besteht. Abs. 1 Satz 3 gilt 
entsprechend. 
 
(5) Werden Prüfungsleistungen anerkannt, wer-
den Noten - soweit die Notensysteme vergleich-
bar sind - übernommen und in die Berechnung 
der Gesamtnote einbezogen. Bei unvergleichba-
ren Notensystemen wird der Vermerk “bestanden” 
aufgenommen. Im Zeugnis wird eine Kennzeich-
nung der Anerkennung vorgenommen. 
 
 

II. Masterprüfung 
 

§ 18 

Zweck und Durchführung der Masterprüfung 
 
Die Abschlussprüfung bildet den berufsqualifizie-
renden Abschluss des Masterstudienganges. 
Durch die Prüfung soll festgestellt werden, ob die 
Studierenden die Zusammenhänge ihres Faches 
überblicken und die Fähigkeit besitzen wissen-
schaftliche Methoden und Erkenntnisse selbst-
ständig anzuwenden und weiterzuentwickeln, 
komplexe Entwicklungs-, Planungs- und Organi-
sationsaufgaben zu übernehmen, sowie in der 
Lage sind, den Anforderungen eines sich stetig 
wandelnden Berufsfeldes kompetent und innova-
tiv zu begegnen und Führungsaufgaben zu über-
nehmen. Des Weiteren soll festgestellt werden, ob 
die Studierenden die Fähigkeiten besitzen, welche 
sie zu Forschung sowie anderen konzeptionellen 
Tätigkeiten im Bereich des Insolvenzrechts befä-
higen, die ein hohes Maß an abstrahierender und 
formalisierender Auseinandersetzung und kon-
struktiver Lösungskompetenz erfordern. 
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§ 19 

Umfang und Art der Abschlussprüfung 

 
(1) Die Masterprüfung besteht aus 
1. der Master-Thesis (§ 21) aus einem Gebiet 

des Insolvenzrechts bzw. des Reorganisati-
onsverfahrens, 

2. dem Kolloquium (§ 22) und  
3. den studienbegleitend erbrachten Prüfungen 

(außer den Einsendefragen nach       § 11 Abs. 
4) in den Gebieten, die in der Anlage 1 dieser 
Prüfungsordnung aufgeführt sind. 

 
(2) Aus der Anlage 1 geht hervor in welchen 
Fachgebieten (Modulen) die Prüfungen des Ab-
satzes 1 Nr. 3 abzulegen sind und welche Prü-
fungsleistungen zu einer Prüfung zusammenge-
fasst werden. Die Bearbeitungszeit für die einzel-
nen schriftlichen Prüfungen bzw. für die Projekt-
arbeiten legt der Prüfungsausschuss auf Vor-
schlag der einzelnen Prüfenden für jedes Semes-
ter fest. 
 

§ 20 

Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die 
Master-Thesis 

 
(1) Zur Master-Thesis kann nur zugelassen wer-
den, wer 
1. die Prüfungsleistung in Insolvenzverfahrens-

recht erbracht hat, 
2. die Prüfungsleistung in Betriebswirtschaft er-

bracht hat, 
3. die Prüfungsleistung in Steuern und Finanz-

wirtschaft erbracht hat, 
4. die Prüfungsleistung in Insolvenzrecht erbracht 

hat, 
5. die Prüfungsleistung in Restrukturierung und 

Sanierung erbracht hat. 
 
(2) Zuzulassen ist nur, wer mindestens im jeweili-
gen Semester an der Fachhochschule Trier im 
weiterbildenden Masterstudiengang Insolvenz-
recht und Reorganisationsverfahren eingeschrie-
ben ist. 
 

§ 21 

Master-Thesis 

 
(1) Die Master-Thesis ist eine schriftliche Prü-
fungsleistung und soll zeigen, dass die Studie-
renden in der Lage sind, innerhalb einer vorge-
gebenen Frist ein Fachproblem selbstständig mit 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 

(2) Die Studierenden melden sich spätestens 
drei Monate nach der Bekanntgabe der letzten 
bestandenen Prüfungsleistung zur Master-

Thesis an; andernfalls gilt die Master-Thesis als 
erstmals nicht bestanden. 

(3) Betreuende der Master-Thesis geben das 
Thema der Master-Thesis über das vorsitzende 
Mitglied des Prüfungsausschusses aus. Der 
Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu ma-
chen.  

(4) Die Bearbeitungszeit beträgt drei Monate. Sie 
beginnt mit der Ausgabe des Themas. Im Einzel-
fall kann die Bearbeitungszeit durch das vorsit-
zende Mitglied des Prüfungsausschusses um bis 
zu drei Monate verlängert werden. Bei einer Mas-
ter-Thesis mit experimentellem Charakter oder bei 
einer Master-Thesis außerhalb der Hochschule 
kann die Bearbeitungszeit sechs Monate betra-
gen. Eine Verlängerung von bis zu 3 Monaten 
kann durch das vorsitzende Mitglied des Prü-
fungsausschusses im Einzelfall gewährt werden. 
In allen Fällen der Verlängerung ist der Grund von 
der/dem die Master-Thesis bearbeitenden Studie-
renden glaubhaft zu machen und eine Stellung-
nahme der/des Erstbetreuenden einzuholen. 
 
(5) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der 
Master-Thesis müssen so gestellt sein, dass die 
Bearbeitungszeit eingehalten werden kann. Die 
Aufgabenstellung kann nur einmal und nur in-
nerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit 
zurückgegeben werden; die Bearbeitung einer 
neuen Aufgabenstellung ist dann innerhalb von 
vier Wochen anzumelden. 
 
(6) Die Master-Thesis kann auch als Gruppen-
arbeit zugelassen werden, wenn der zu bewer-
tende Beitrag der einzelnen Studierenden deut-
lich unterscheidbar und bewertbar ist und die 
Anforderungen nach § 20 Abs. 1 erfüllt. Über die 
Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss 
auf begründeten Antrag des/der Betreuenden. 
 
(7) Die Master-Thesis ist fristgemäß beim vorsit-
zenden Mitglied des Prüfungsausschusses oder 
bei der vom Prüfungsausschuss zu bestimmen-
den Stelle abzuliefern. Form und Anzahl der ab-
zugebenden Exemplare legt der Prüfungsaus-
schuss fest. Bei der Abgabe haben die Studieren-
den schriftlich zu versichern, dass sie ihre Arbeit - 
bei einer Gruppenarbeit ihren entsprechend ge-
kennzeichneten Anteil der Arbeit - selbstständig 
verfasst und keine anderen als die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt haben. Der Abga-
bezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Ist die 
Master-Thesis nicht fristgerecht abgeliefert, gilt sie 
als nicht bestanden. Bei Nichtbestehen erhalten 
die Studierenden einen schriftlichen Bescheid, der 
sie gleichzeitig darüber informiert, ob und bis 
wann eine Wiederholung der Master-Thesis mög-
lich ist. 
 
(8) Die Master-Thesis ist von zwei Personen, die 
als Prüfende zugelassen sind, zu bewerten. Min-
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destens eine dieser Personen muss Professorin 
oder Professor des Fachbereichs Umweltwirt-
schaft/Umweltrecht sein, eine der beiden Perso-
nen soll die Arbeit betreut haben. Die Master-
Thesis ist in der Regel innerhalb von sechs Wo-
chen zu bewerten. Die Note der Master-Thesis 
sowie des Kolloquiums soll im Anschluss an das 
Kolloquium bekannt gegeben werden. 
 
(9) § 11 Abs. 6 bis 8 gelten entsprechend.  
 

§ 22 

Kolloquium 

 
(1) Zum Kolloquium wird zugelassen, wer die 
Master-Thesis mit mindestens der Note ausrei-
chend, 4 Punkte, bestanden hat. 
 
(2) Die Studierenden verteidigen ihre Master-
Thesis; dieser Teil des Kolloquiums dauert in der 
Regel bis zu 30 Minuten. Er soll die Fähigkeit 
des/der Studierenden belegen, die in der Master-
Thesis gewonnenen Ergebnisse knapp und präg-
nant zu präsentieren, in den fachlichen Gesamt-
zusammenhang einzufügen und gegen Einwände 
zu verteidigen. Die Präsentation der Ergebnisse 
hat in freier Rede zu erfolgen.  
 
(3) Das Kolloquium findet vor einer Prüfungs-
kommission statt, bestehend in der Regel aus den 
Betreuenden der Master-Thesis und einem weite-
ren beisitzenden Mitglied gemäß § 7 Abs. 5. Für 
den Fall, dass eine der prüfenden Personen ver-
hindert ist, bestimmt der Prüfungsausschuss ein 
Ersatzmitglied aus der Gruppe der Personen nach 
§ 7 Abs. 2. 
 
(4) § 10 Abs. 4 bis 7 gelten entsprechend. 
 

§ 23 

Bildung der Gesamtnote, Zeugnis 

 
(1) Aus dem Mittelwert der nach Anzahl der 
ECTS-Punkte gewichteten Noten der Prüfungs-
leistungen sowie der Note der Master-Thesis wird 
die Gesamtnote gebildet. Die gemittelte Note der 
Prüfungsleistungen wird dabei zweifach gewich-
tet. Die Note für die Master-Thesis setzt sich aus 
der Bewertung der schriftlichen Arbeit und dem 
Kolloquium zusammen, wobei die schriftliche Ar-
beit dreifach gewertet wird. § 13 Abs. 2 und 3 
gelten entsprechend. Bei überragenden Leistun-
gen (Gesamtnote „sehr gut, 14 Punkte“ und bes-
ser, § 13 Abs. 4) wird das Gesamturteil „Mit Aus-
zeichnung bestanden" erteilt. 
 
(2) Über die bestandene Master-Prüfung wird ein 
Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis enthält 

1. Name des weiterbildenden Master-
Studiengangs, 

2. Thema und Note der Master-Thesis und 
des Kolloquiums, 

3. Noten der Prüfungen,  
4. Gesamtnote. 

(3) Auf Antrag der Studierenden wird die bis zum 
Abschluss der Master-Prüfung benötigte Fachstu-
diendauer in einen Anhang zum Zeugnis aufge-
nommen. 
 
(4) Das Zeugnis ist von dem vorsitzenden Mitglied 
des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und 
trägt das Datum des Tages, an dem der/die Stu-
dierende die letzte Leistung erbracht hat. Auf An-
trag der Studierenden soll die Hochschule zusätz-
lich zur Ausstellung des Diploma Supplements 
Übersetzungen des Zeugnisses und gegebenen-
falls des Anhangs in englischer Sprache aushän-
digen. 
 
(5) Die Hochschule stellt ein Diploma Supplement 
(DS) entsprechend dem "Diploma Supplement 
Modell" von Europäischer Uni-
on/Europarat/Unesco in deutscher und englischer 
Sprache aus. Als Darstellung des nationalen Bil-
dungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen 
Kultusministerkonferenz und Hochschulrektoren-
konferenz abgestimmte Text in der jeweils gülti-
gen Fassung zu verwenden. 
 
(6) Die Ausstellung des Diploma-Supplements, 
des Zeugnisses sowie gegebenenfalls des An-
hangs in elektronischer Form ist ausgeschlossen. 
 

§ 24 

Urkunde 

 
(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird die Master-
Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausge-
händigt. Darin wird die Verleihung des akademi-
schen Grades "Master of Laws (LL.M)" in deut-
scher Sprache beurkundet. 

(2) Die Master-Urkunde wird von der Präsidentin 
bzw. dem Präsidenten der Fachhochschule Trier 
und dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungs-
ausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel 
der Hochschule versehen. 

(3) § 23 Abs. 4 und 6 gilt entsprechend. 
 
 

III. Schlussbestimmungen 
 

§ 25 

Ungültigkeit der Master-Prüfung 

 
(1) Haben Studierende bei einer Prüfung ge-
täuscht, so kann der Prüfungsausschuss nach-
träglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistun-
gen, bei deren Erbringung getäuscht wurde, ent-
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sprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder 
teilweise für nicht bestanden erklären. Satz 1 gilt 
auch, wenn die Täuschungstatsache erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt wird. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung 
zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Stu-
dierenden hierüber täuschen wollten, und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch 
das Bestehen der Prüfung geheilt. Haben Studie-
rende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(3) Den Studierenden ist vor einer Entscheidung 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
 
(4) Wird aufgrund einer Entscheidung nach Abs. 1 
oder 2 die Note einer Prüfung abgeändert oder 
eine Prüfung als "nicht bestanden" erklärt, ist das 
unrichtige Prüfungszeugnis einzuziehen und ge-
gebenenfalls ein neues zu erteilen. Entsprechen-
des gilt für die Master-Urkunde. 
 
(5) Prüfungsunterlagen werden, soweit dem Prü-
fungsergebnis nicht widersprochen wird, zwei 
Jahre nach dem Abschluss der Bachelorprüfung 
aufbewahrt. Soweit dem Prüfungsergebnis wider-
sprochen wurde, müssen Prüfungsunterlagen 
über den in Satz 1 genannten Zeitraum hinaus 
aufbewahrt werden, bis das Verfahren rechtskräf-
tig abgeschlossen ist. 
 

§ 26 

Einsicht in die Prüfungsakten 

 

(1) Die Studierenden können sich über Teiler-
gebnisse der Master-Prüfung vor Abschluss der 
Prüfung unterrichten. 

(2) Innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe 
des Ergebnisses der jeweiligen Prüfung wird 
den Studierenden auf Antrag Einsicht in ihre 
Prüfungsakten gewährt. 
 
 

IV. In-Kraft-Treten 
 

§ 27 

In-Kraft-Treten 

 
(1) Die Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtlichen Veröffentlichungs-
verzeichnis der Fachhochschule Trier „publicus“ in 
Kraft. 
 
(2) Diese Prüfungsordnung gilt für alle Studieren-
de des weiterbildenden Master-Studiengangs 

Insolvenzrecht und Reorganisationsverfahren, die 
ab dem Wintersemester 2011/2012 ihr Studium 
begonnen haben. 
 
Birkenfeld, den 24.08.2012 
 
gez.: Prof. Dr. Klaus Helling    
Der Dekan des Fachbereiches Umweltwirtschaft / 
Umweltrecht der Fachhochschule Trier, Standort 
Umwelt-Campus Birkenfeld
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Anlage 1 
 

Curriculum LL. M. Insolvenzrecht und Reorganisationsverfahren  

   
 

Curriculum LL. M. Insolvenzrecht und Reorganisationsverfahren   

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 

Modul 1: Insolvenzverfah-

rensrecht 

Modul 3: Insolvenzrecht Modul 4: Steuern und Fi-

nanzwirtschaft 

 Modul 6:  

 

1.1 Das Insolvenzantrags-

verfahren 

3.1 Vertragsverhältnisse in 

der Insolvenz 

4.1 Betriebliche Steuern   

1.2 Der typische Ablauf 

des Insolvenzverfahrens 

3.2 Anfechtung- und Auf-

rechnung in der Insolvenz 

4.2 Steuern und Steuer-

recht in der Insolvenz 

 

1.3 Internationales Insol-

venzrecht 

3.3 Insolvenzarbeitsrecht 4.3 Kreditsicherheiten Master-Thesis  

1.4. Besondere Verfahren 

des Insolvenzrechts 

3.4 Sozialrecht in der In-

solvenz 

4.4 Kreditsicherheiten in 

der Insolvenz 

22 ECTS 

 3.5 Gesellschaftsrecht in 

Krise und Insolvenz 

4.5 Bankrecht im Insol-

venzverfahren 

 Kolloquium 

10 ECTS 10 ECTS 8 ECTS  

Modul 2: Betriebswirt-

schaft 

3.6 Strafrecht in Krise und 

Insolvenz 

Modul 5: Restrukturierung 

und Sanierung 

  

 

2.1 Unternehmenskrise 

und Krisenerkennung  

3.7 Umweltrecht in der 

Insolvenz 

3.8 Insolvenzrecht in der 

Kautelarpraxis 

 

5.1 Personelle Restruktu-

rierung in Krise und Insol-

venz  

 

2.2 Betriebswirtschaftliche 

Grundlagen 

5.2 Unternehmensverkauf 

in Krise und Insolvenz 

 

2.3 Betriebswirtschaftliche 

Restrukturierung 

5.3 Umstrukturierung in-

ternationaler Verträge 

 

2.4 Planrechnung und 

Verantwortung im Verfah-

ren 

  

 

5.4 Sanierung in der Insol-

venz 

 

 

10 ECTS 20 ECTS 10 ECTS  

20 ECTS 20 ECTS 20 ECTS 30 ECTS 
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Anlage 2 

Ordnung zur Feststellung der studiengangsbe-
zogenen Eignung für den weiterbildenden 

Master-Studiengang „Insolvenzrecht und Re-
organisationsverfahren (LL.M.)“ des Fachbe-

reichs Umweltwirtschaft / Umweltrecht der 
Fachhochschule Trier, Standort Umwelt-

Campus Birkenfeld 

§ 1 Zweck der Feststellung 

(1) Die Einschreibung für den weiterbildenden 
Master-Studiengang „Insolvenzrecht und Reorga-
nisationsverfahren (LL.M.)“ des Fachbereichs 
Umweltwirtschaft/Umweltrecht setzt den Nach-
weis einer studiengangsbezogenen Eignung nach 
Maßgabe der vorstehenden Prüfungsordnung 
voraus. Die Bestimmungen über die Qualifikation 
(Diplom- oder Bachelor- Abschluss) bleiben unbe-
rührt. 

(2) Das Feststellungsverfahren stellt 

a.  die persönliche Eignung sowie 

b. die Gleichwertigkeit der beruflichen Quali-
fikation mit der eines abgeschlossenen 
grundständigen Studiums 

des Bewerbers fest. Es stellt insbesondere fest, 
ob die Bewerberin, bzw. der Bewerber eine studi-
engangsbezogene Eignung besitzt, die das Errei-
chen des Studienziels erwarten lässt. 

§ 2 Feststellungsverfahren 

(1) Das Verfahren zur Feststellung der studien-
gangbezogenen Eignung wird im Zuge des Zulas-
sungsverfahrens durchgeführt und ist an den Zu-
lassungsausschuss des weiterbildenden Master-
Studiengangs „Insolvenzrecht und Reorganisati-
onsverfahren (LL.M.)“ zu richten. 

Die Bewerbung muss folgende Unterlagen bein-
halten: 

a. ein formloser Antrag mit Angabe der Vor-
bildung,  

b. die allgemeinen Bewerbungsunterlagen 
gemäß § 4 Abs. 2 der Prüfungsordnung 
für den weiterbildenden Master-
Studiengang „Insolvenzrecht und Reorga-
nisationsverfahren (LL.M.)“. 

(2) Zur Durchführung des Feststellungsverfahrens 
werden die Unterlagen der Bewerberin/des Be-

werbers durch den Zulassungsausschuss evalu-
iert. Sofern die Evaluation der Unterlagen durch 
den Zulassungsausschuss positiv beschieden 
wurde, erhält die Bewerberin/der Bewerber einen 
schriftlichen Bescheid mit einer Einladung zu ei-
ner mündlichen Eignungsprüfung. 

(3) Die mündliche Eignungsprüfung bildet eine 
Prüfung in den Prüfungsgebieten Grundzüge des 
materiellen Insolvenzrechts und Insolvenzverfah-
rensrecht. Die Bewerber referieren außerdem 
zehn Minuten über ein im Vorfeld ausgegebenes 
Thema. Darüber hinaus werden die Vorstellung 
der Bewerberinnen und Bewerber über den wei-
terbildenden Master-Studiengang sowie ihre Moti-
vation und die persönliche Lernfähigkeit erörtert. 
Für die Eignungsprüfung gelten die Vorschriften 
der Prüfungsordnung des weiterbildenden Master-
Studiengangs „Insolvenzrecht und Reorganisati-
onsverfahren (LL.M.)“. 

§ 3 Auswahl und Feststellungskriterien 

(1) Zur Auswahl werden Bewerberinnen oder Be-
werber zugelassen, die die in der Prüfungsord-
nung festgelegten Zulassungsvoraussetzungen 
nach § 4 Abs. 2 erfüllen.  

(2) Die Prüfung des Verständnisses und der 
Kenntnisse von Grundlagen des materiellen Insol-
venzrechts und Insolvenzverfahrensrecht dient 
der Verschaffung eines Einblicks hinsichtlich der 
thematischen Vorkenntnisse der Bewerberin/des 
Bewerbers zum Studienschwerpunkt „Insolvenz-
recht und Reorganisationsverfahren“. 

§ 4 Niederschrift 

(1) Über den Ablauf des Verfahrens ist eine Nie-
derschrift anzufertigen, aus der  

a. Tag und Ort des Feststellungsverfahrens,  

b. die Namen der beteiligten Prüfenden,  

c. der Name der Bewerberin oder des Be-
werbers sowie 

d. die Entscheidung und die Gründe für die 
Entscheidung des Bestehens bzw. des 
Nichtbestehens der Eignungsprüfung, 

e. die festgestellte Gleichwertigkeit der be-
ruflichen Qualifikation mit der eines abge-
schlossenen grundständigen Studiums   
ersichtlich sein müssen. 

(2) Der Bewerberin oder dem Bewerber wird auf 
schriftlichen Antrag Einsicht in die Niederschrift 
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gewährt. Der Antrag ist innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Ergebnisses des Feststel-
lungsverfahrens an den Studiengangsbeauftrag-
ten zu stellen. 

§ 5 Bekanntgabe der Entscheidungen 

Die Entscheidung über das Bestehen oder Nicht-
bestehen der Eignungsprüfung wird den Bewer-
bern durch schriftlichen Bescheid mitgeteilt. 

§ 6 Wiederholung des Verfahrens 

Bewerberinnen und Bewerber, deren studien-
gangbezogene Eignung nicht festgestellt worden 
ist, können frühestens zum darauffolgenden Win-
tersemester erneut an dem Feststellungsverfah-
ren teilnehmen.  

§ 7 Geltungsdauer 

(1) Die Feststellung der studiengangbezogenen 
Eignung erstreckt sich auf den Master-
Studiengang, für den sie ausgesprochen wurde. 
Sie gilt in der Regel für drei auf die Feststellung 
folgende Einschreibungstermine. In begründeten 
Fällen kann die Dekanin oder der Dekan des 
Fachbereiches  Umweltwirtschaft/Umweltrecht die 
Geltungsdauer verlängern.  

(2) Neben der Feststellung der studiengangbezo-
genen Eignung zum weiterbildenden Master-
Studiengang „Insolvenzrecht und Reorganisati-
onsverfahren“ im Fachbereich Umweltwirtschaft/ 
Umweltrecht an der Fachhochschule Trier werden 
keine andersartigen Feststellungen anderer 
Hochschulen anerkannt. 
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Anlage 3 
 

Gebührenordnung des weiterbildenden 
Master-Studiengangs „Insolvenzrecht und 

Reorganisationsverfahren (LL.M.)“ 

§ 1 Erhebung 

Das Birkenfelder Institut für Ausbildung und Quali-
tätsmanagement im Insolvenzwesen (BAQI) er-
hebt für den weiterbildenden Master-Studiengang 
„Insolvenzrecht und Reorganisationsverfahren 
(LL.M)“ von den Studierenden Studiengebühren 
nach Maßgabe dieser Gebührenordnung. 

§ 2 Gebühren 

(1) Für den weiterbildenden Master-Studiengang 
werden Studiengebühren i.H.v. 1.750 € pro Se-
mester erhoben. 

(2) Für die Master-Prüfung wird eine Gebühr i.H.v. 
500 € erhoben. 

(3) Bei wiederholter Teilnahme an einer schriftli-
chen Prüfung bzw. Teilnahme an Wiederholungs-
terminen, insbesondere nach Ablauf der Regel-
studienzeit, kann von den Studierenden eine zu-
sätzliche Prüfungsgebühr erhoben werden, die 
sich nach dem hierfür tatsächlich anfallenden 
Aufwand des BAQI bestimmt.  

§ 3 Fälligkeit 

Die Fälligkeit der Studiengebühren richtet sich 
nach dem jeweiligen - in der Rechnung genannten 
- Datum. Die Rechnungsstellung erfolgt durch das 
BAQI. 

§ 4 Ratenzahlung, Nachlass und Staffelung, 
Stundung, Ermäßigung und Erlass 

(1) Abweichend von § 3 kann auf Antrag Raten-
zahlung mit dem BAQI vereinbart werden, wenn 
die sofortige Einziehung des vollen Betrages für 
die/den Studierenden mit erheblichen Härten ver-
bunden wäre. Die Höhe der Raten soll sich an der 
Leistungsfähigkeit der Studierenden orientieren 
und so bemessen sein, dass der volle Betrag in 
der Regel innerhalb eines Jahres gezahlt wird.  

(2) Die Gewährung der Ratenzahlung kann vom 
Prüfungsausschuss widerrufen werden, wenn der 
Studierende mit der Zahlung der Raten in Verzug 
kommt. Sie ist zu widerrufen, wenn er mit der 
Zahlung von drei Raten im Verzug ist.  

(3) Auf Antrag der Studierenden können Studien-
gebühren vom Studiengangsbeauftragten gestun-

det werden, wenn die sofortige Einziehung mit 
erheblichen Härten für die Studierenden verbun-
den wäre und die Erfüllung des Anspruches durch 
die Stundung nicht gefährdet wird. Die Stundung 
soll gegen angemessene Verzinsung und in der 
Regel nur gegen Sicherheitsleistung gewährt 
werden. Eine Stundung kann auch gewährt wer-
den, wenn ein Antrag gemäß Absatz 4 abgelehnt 
wird.  

(4) Eine Studiengebührenreduktion kann auf An-
trag der Bewerberin, des Bewerbers erfolgen. Der 
Antrag ist mit der Studienbewerbung schriftlich an 
den Zulassungsausschuss zu richten. 

§ 5 Erstattung von Studiengebühren 

Studiengebühren können nicht erstattet werden. 

§ 6 Folgen der Nichtzahlung 

Studierende im weiterbildenden Master-
Studiengang „Insolvenzrecht und Reorgani-
sationsverfahren (LL.M.)“, die die fälligen Gebüh-
ren bzw. die vereinbarten Gebührenraten nicht 
entsprechend der oben genannten Fristen entrich-
tet haben, können an den Lehrveranstaltungen 
und den damit verbundenen Prüfungen nicht teil-
nehmen bzw. ihre Teilnahme nicht fortsetzen. 
Maßgeblich hierfür ist jeweils der Zahlungsein-
gang bei der Fachhochschule Trier. Studierende, 
die die fälligen Gebühren trotz erfolgter Mahnung 
nicht entrichtet haben, werden zum Ende des 
Semesters exmatrikuliert. 

Wird eine Ratenzahlung vereinbart, die über die 
Studienzeit hinausgeht, wird von einer Aushändi-
gung der entsprechenden Abschlussdokumente 
(Masterprüfungszeugnis, Masterprüfungsurkunde, 
etc.) nach erfolgreichem Studienabschluss zu-
nächst abgesehen. Die Aushändigung der Ab-
schlussdokumente erfolgt erst mit Begleichung 
der gesamten Studiengebühren. 
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3. Ordnung zur Änderung der Prüfungsord-
nung für den englischsprachigen Weiterbil-

dungstudiengang „International Material Flow 
Management Master of Sciences (M.Sc.)“ des 
Fachbereichs Umweltwirtschaft / Umweltrecht 
der Fachhochschule Trier, Standort Umwelt-

Campus Birkenfeld vom 24.08.2012 

Auf Grund des Hochschulgesetzes (HochSchG) 
vom 21.07.2003 (GVBl.2003, S. 167, BS 223-41), 
geändert am 09.07.2010 (GVBl. S. 167), neuge-
fasst am 19.11.2010 (GVBl.2010, S. 464, Gliede-
rungs Nr.: 223-41), zuletzt geändert am 
20.12.2011 (GVBl. S. 455) ) hat der Fachbe-
reichsrat des Fachbereichs Umweltwirt-
schaft/Umweltrecht der Fachhochschule Trier, 
Standort Umwelt-Campus Birkenfeld am 
02.05.2012 die folgende Änderung der Prüfungs-
ordnung für den Master-Studiengang „Internatio-
nal Material Flow Management“ (M.Sc.) vom 
26.02.2004 (veröffentlicht im Staatsanzeiger am 
17. Mai 2004, Nr.: 16 / Seite 626 f), berichtigt am 
20. September 2004, (Staatsanzeiger S. 1219) 
geändert durch die Änderung der Prüfungsord-
nung vom 30. März 2010 (veröffentlicht im 
Staatsanzeiger am 26. April 2010, Nr.: 13, Seite 
596 ff) an der Fachhochschule Trier, Standort 
Umwelt-Campus Birkenfeld beschlossen. Diese 
Änderung hat der Präsident der Fachhochschule 
Trier am 13.07.2012 genehmigt. Sie wird hiermit 
bekannt gemacht. 

 

Artikel 1  

§ 4 Abs. 2 wird hinzugefügt: 

(2) Desweiteren können Personen ohne ersten 
Hochschulabschluss zugelassen werden. Die 
Zulassung setzt voraus: 

a) einen schriftlichen Antrag der Bewerberin 
oder des Bewerbers sowie 

b) die Hochschulzugangsberechtigung im 
Sinne des § 35 HSchG  

c) den Nachweis über die Ausübung einer 
beruflichen Tätigkeit, die hinreichende in-
haltliche Zusammenhänge mit dem Studi-
engang aufweist und Kenntnisse und Fä-
higkeiten vermittelt, die für den Studien-
gang förderlich sind und über einen Zeit-
raum von mindestens drei Jahren ausge-
übt wurde. 

d) Eine durch die Hochschule abgenomme-
ne, bestandene Eignungsprüfung, durch 
die die Gleichwertigkeit der beruflichen 

Qualifikation mit der eines abgeschlosse-
nen grundständigen Studiums festgestellt 
wird. Die Durchführung der Eignungs-
prüfung erfolgt nach der Anlage 2 „Ord-
nung für die Eignungsprüfung im englisch-
sprachigen weiterbildenden Master-
Studiengang „International Material Flow 
Management (M.Sc.)“. 

Die Zählung der nachfolgenden Absätze wird wie 
folgt angepasst. 

§ 4 Abs. 2 wird unverändert übernommen und 
aufgrund der Zählung zu § 4 Abs. 3 

§ 4 Abs. 3 wird unverändert übernommen und 
aufgrund der Zählung zu § 4 Abs. 4 

Artikel 2 

§ 9 (4) S. 6 wird ersetzt durch: 

Eine bestandene Prüfungsleistung kann einmal 
zur Notenverbesserung zum jeweils nächsten 
Prüfungstermin wiederholt werden. Wird eine 
Notenverbesserung nicht erreicht, bleibt die im 
ersten Prüfungsversuch erzielte Note gültig.  

Artikel 3 

§ 10 Abs. 5, S. 2 wird gestrichen 

Artikel 4 

§ 15 Abs. 3, S. 2 und S. 3 wird hinzugefügt. 

Bei der Bildung der Gesamtnote wird nur die erste 
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, 
alle weiteren Stellen werden ohne Rundungen 
gestrichen.  

Bei überragenden Leistungen gemäß § 10 Abs. 3 
(Gesamtnote bis 1,3) kann das Gesamturteil „Mit 
Auszeichnung bestanden“ erteilt werden.  

Artikel 5 

§ 18 Abs. 3 wird hinzugefügt: 

Prüfungsunterlagen werden, soweit dem Prü-
fungsergebnis nicht widersprochen wird, zwei 
Jahre nach dem Abschluss der Masterprüfung 
aufbewahrt. Soweit dem Prüfungsergebnis wider-
sprochen wurde, müssen Prüfungsunterlagen 
über den in Satz 1 genannten Zeitraum hinaus 
aufbewahrt werden, bis das Verfahren rechtskräf-
tig abgeschlossen ist. 
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Artikel 6 

§ 19 wird gestrichen 

Die Zählung der nachfolgenden Paragrafen wird 
wie folgt angepasst. 

§ 20 wird zu § 19 und bekommt die folgende Fas-
sung:  

§ 19 Studiengebühren 

Für die Teilnahme am Masterstudiengang ist eine 
Gebühr zu entrichten. Näheres regelt die Gebüh-
rensatzung in Anlage 3. 

§ 21 wird unverändert übernommen und wird auf-
grund der Zählung zu § 20. 

Artikel 7 

§ 20 wird gestrichen.
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Artikel 8 

Die Anlage 1 wird wie folgt ersetzt: 
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Artikel 9 Übergangsvorschriften 

§ 22 Übergangsvorschriften wird hinzugefügt: 

(1) Die Prüfungsordnung gilt für alle Studierende 
in der geänderten Fassung ab dem Wintersemes-
ter (WS) 12/13, die für den weiterbildenden eng-
lischsprachigen Master-Studiengang „International 
Material Flow Management (M.Sc.)“ eingeschrie-
ben werden. 

(2) Studierende, die vor dem In-Kraft-Treten die-
ser Änderungsordnung eingeschrieben waren, 
können das Studium nach der in Abs. 1 genann-
ten Änderungsordnung bis zum 31.08.2014 been-
den. In Härtefällen kann der Prüfungsausschuss 
die Fristen verlängern. 

(3) Studierende nach Abs.2, die nach Ablauf der 
dort genannten Frist das weiterbildende englisch-
sprachige Masterstudium noch nicht abgeschlos-
sen haben, wechseln von Amts wegen in diese 
Änderungsordnung. Dabei werden Studienzeiten 
sowie gleichwertige Prüfungsleistungen, die be-
reits erbracht wurden, angerechnet. Der Wechsel 
ist unwiderruflich. 

(4) Einzelheiten des Übergangs regelt der Prü-
fungsausschuss. 

Artikel 10 Inkrafttreten 

Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtlichen Veröffentlichungs-
verzeichnis der Fachhochschule Trier „publicus“ in 
Kraft.  

Die Änderungsordnung wird um die Anlage 2 Eig-
nungsprüfung und Anlage 3 Gebührensatzung 
ergänzt.  

Birkenfeld, den 24.08.2012 

gez.: Prof. Dr. Klaus Helling 
Dekan des Fachbereichs  
Umweltwirtschaft / Umweltrecht 
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Anlage 2  

Regelung zur Feststellung der studiengangs-
bezogenen Eignung für den englischsprachi-
gen Weiterbildungsstudiengang „International 
Material Flow Management Master of Sciences 
(M.Sc.)“ des Fachbereichs Umweltwirtschaft / 
Umweltrecht der Fachhochschule Trier, 
Standort Umwelt-Campus Birkenfeld  

§ 1 Zweck der Feststellung 

(1) Die Einschreibung für den englischsprachigen 
Weiterbildungsstudiengang International Material 
Flow Management Master of Sciences (M.Sc.)“ 
des Fachbereichs Umweltwirtschaft / Umweltrecht 
setzt den Nachweis einer studiengangsbezoge-
nen Eignung nach Maßgabe der vorstehenden 
Prüfungsordnung voraus. Die Bestimmungen über 
die Qualifikation (Diplom- oder Bachelor- Ab-
schluss) bleiben unberührt. 

(2) Das Feststellungsverfahren stellt 

a. die persönliche Eignung 

b. Die Gleichwertigkeit der beruflichen Qualifika-
tion mit der eines abgeschlossenen grund-
ständigen Studiums 

c. und ausreichende Englischkenntnisse 

der Bewerber fest. Es stellt insbesondere fest, ob 
die Bewerberin, bzw. der Bewerber eine studien-
gangsbezogene Eignung besitzt, die das Errei-
chen des Studienziels erwarten lässt. 

§ 2 Feststellungsverfahren 

(1) Das Verfahren zur Feststellung der studien-
gangbezogenen Eignung wird vom Zulassungs-
ausschuss gem. § 3 der Ordnung für Studium und 
Master Prüfung für den englischsprachigen Wei-
terbildungsstudiengang „International Material 
Flow Management vom 26.02.2004 (Staatsanzei-
ger Nr. 16, S. 626 ff vom 17.05.2004) im Rahmen 
des Zulassungsverfahrens durchgeführt. 

Die Bewerbung muss folgende Unterlagen bein-
halten:  

a. ein formloser Antrag mit Angabe der Vor-
bildung, 

b. die Nachweise gemäß § 4 (2) der Ände-
rungsordnung für den englischsprachigen 
Weiterbildungsstudiengang „International 
Material Flow Management“. 

 

(2) Zur Durchführung des Feststellungsverfahrens 
werden die Unterlagen der Bewerberin/ des Be-
werbers durch den Zulassungsausschuss evalu-
iert (Bewerberevaluation). Sofern die Evaluation 
der Unterlagen durch den Zulassungsausschuss 
positiv beschieden wurde, erhält die Bewerberin/ 
der Bewerber einen schriftlichen Bescheid mit 
einer Einladung zu einer Eignungsprüfung 

(3) Die Eignungsprüfung ist ein mündliches Prü-
fungsgespräch, das ca. 30 Minuten dauert. Inhalt 
des Prüfungsgesprächs sind Fragen zum Berufs-
weg, zum angestrebten Studienziel, zu kulturellen, 
politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Themen, sowie die Inhalte nach § 3 Abs. 2 dieser 
Ordnung. Das Prüfungsgespräch wird in engli-
scher Sprache geführt. 

§ 3 Auswahl und Feststellungskriterien 

(1) Zur Auswahl werden Bewerberinnen oder Be-
werber zugelassen, die neben den in der Prü-
fungsordnung festgelegten Zulassungsvorausset-
zungen die Voraussetzungen nach § 2 erfüllen 
und die Eignungsprüfung nach § 2 bestehen. 

(2) Die Prüfung des Verständnisses und der 
Kenntnisse von Grundlagen des Stoffstrommana-
gements sowie der Kreislaufwirtschaft dient der 
Verschaffung eines Einblicks, hinsichtlich der 
thematischen Vorkenntnisse der Bewerberin, des 
Bewerbers zum Studienschwerpunkt „Internatio-
nal Material Flow Management“.  

§ 5 Niederschrift  

(1) Über den Ablauf des Verfahrens ist eine Nie-
derschrift anzufertigen, aus der  

a. Tag und Ort des Feststellungsverfahrens,  

b. die Namen der beteiligten Prüfenden,  

c. der Name der Bewerberin oder des Be-
werbers sowie  

d. die Entscheidung und die Gründe für die 
Entscheidung über das Bestehen bzw. 
Nichtbestehen der Eignungsprüfung 

e. die festgestellte Gleichwertigkeit der be-
ruflichen Qualifikation mit der eines abge-
schlossenen grundständigen Studiums 
und  

f. die festgestellte sprachliche Eignung  
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ersichtlich sein müssen.  

(2) Der Bewerberin oder dem Bewerber wird auf 
schriftlichen Antrag Einsicht in die Niederschrift 
gewährt. Der Antrag ist innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Ergebnisses des Feststel-
lungsverfahrens an den Studiengangsbeauftrag-
ten zu stellen. 

§ 6 Bekanntgabe der Entscheidungen 

Bei positivem Bescheid wird die Bewerberin oder 
der Bewerber schriftlich vom Zulassungsaus-
schuss informiert. 

§ 7 Wiederholung des Verfahrens 

Bewerberinnen und Bewerber, deren studien-
gangbezogene Eignung nicht festgestellt worden 
ist, können frühestens zum darauf folgenden Win-
tersemester erneut an dem Feststellungsverfah-
ren teilnehmen.  

§ 8 Geltungsdauer 

(1) Die Feststellung der studiengangbezogenen 
Eignung erstreckt sich auf den Master-
Studiengang, für den sie ausgesprochen wurde. 
Sie gilt in der Regel für drei auf die Feststellung 
folgende Einschreibungstermine. In begründeten 
Fällen kann die Dekanin oder der Dekan des 
Fachbereiches  Umweltwirtschaft/Umweltrecht die 
Geltungsdauer verlängern.  

(2) Neben der Feststellung der studiengangbezo-
genen Eignung zum englischsprachigen weiterbil-
denden Master-Studiengang „International Mate-
rial Flow Management“ im Fachbereich Umwelt-
wirtschaft/Umweltrecht an der Fachhochschule 
Trier werden keine andersartigen Feststellungen 
anderer Hochschulen anerkannt.  
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Anlage 3   

Gebührensatzung zum englischsprachigen 
Weiterbildungsstudiengang „International 
Material Flow Management Master of Sciences 
(M.Sc.)“ des Fachbereichs Umweltwirtschaft / 
Umweltrecht der Fachhochschule Trier, 
Standort Umwelt-Campus Birkenfeld  

 

§ 1 Erhebung  

Die Fachhochschule Trier als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts erhebt für den englischspra-
chigen weiterbildenden Masterstudiengang „Inter-
national Material Flow Management (M.Sc.)“von 
den Studierenden Studiengebühren nach Maßga-
be dieser Gebührensatzung.  

 

§ 2 Höhe  

(1) Für den englischsprachigen weiterbildenden 
Masterstudiengang werden Studiengebühren i.H. 
v. 12.000 € erhoben. 

(2) Für die Sichtung und Evaluation der Bewer-
bungsunterlagen wird eine Gebühr i. H. v. 200 € 
erhoben (Application Screening Fee). 

(3) Bei wiederholter Teilnahme an einer schriftli-
chen Prüfung bzw. Teilnahme an Wiederholungs-
terminen, insbesondere nach Ablauf der Regel-
studienzeit, kann von den Studierenden eine zu-
sätzliche Prüfungsgebühr erhoben werden, die 
sich nach dem hierfür tatsächlich anfallenden 
Aufwand der Hochschule oder der von ihr beauf-
tragten Einrichtung bestimmt.  

 

§ 3 Fälligkeit  

(1) Die Studiengebühren werden jeweils zum 15. 
August für das Wintersemester und zum 15. Feb-
ruar für das Sommersemester fällig. Es erfolgt 
hierzu eine entsprechende Rechnungsstellung 
durch die Fachhochschule Trier oder durch eine 
von dieser beauftragten Einrichtung.  

(2) Die Staffelung der Studiengebühren ergibt sich 
wie folgt: 

 

(3) Die Gebühr zur Sichtung und Evaluation der 
Bewerbungsunterlagen wird mit Einreichung der 
Bewerbungsunterlagen der Bewerberin/ des Be-
werbers fällig. Es erfolgt hierzu eine entsprechen-
de Rechnungsstellung durch die Fachhochschule 
Trier oder eine von dieser beauftragten Einrich-
tung.  

 

§ 4 Ratenzahlung, Reduktion und Staffelung, 
Stundung  

(1) Abweichend von § 3 kann auf Antrag Raten-
zahlung mit der Rechnungsstelle der FH Trier 
oder der von ihr beauftragten Einrichtung verein-
bart werden, wenn die sofortige Einziehung des 
vollen Betrages für die/den Studierenden mit er-
heblichen Härten verbunden wäre. Die Höhe der 
Raten soll sich an der Leistungsfähigkeit der Stu-
dierenden orientieren und so bemessen sein, 
dass der volle Betrag in der Regel innerhalb eines 
Semesters gezahlt wird. Eine Ratenzahlung kann 
auch gewährt werden, wenn ein Antrag gemäß 
Absatz 3 oder Absatz 4 abgelehnt wird.  

(2) Die Gewährung der Ratenzahlung kann vom 
Prüfungsausschuss widerrufen werden, wenn der 
Studierende mit der Zahlung der Raten in Verzug 
kommt, sie ist zu widerrufen, wenn er mit der Zah-
lung von drei Raten im Verzug ist.  

(3) Auf Antrag der Studierenden können Studien-
gebühren von der Studiengangsleitung gestundet 
werden, wenn die sofortige Einziehung mit erheb-
lichen Härten für die Studierenden verbunden 
wäre und die Erfüllung des Anspruches durch die 
Stundung nicht gefährdet wird. Die Stundung soll 
gegen angemessene Verzinsung und in der Regel 
nur gegen Sicherheitsleistung gewährt werden. 
Eine Stundung kann auch gewährt werden, wenn 
ein Antrag gemäß Absatz 4 abgelehnt wird.  

(4) Eine Studiengebührenreduktion kann auf An-
trag der Bewerberin/ des Bewerbers erfolgen. Der 

Semester Höhe 

1  4000 € 

2  4000 € 

3  2000 € 

4  2000 € 
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Antrag ist mit der Studienbewerbung schriftlich an 
den Zulassungsausschuss zu richten. Die Reduk-
tion der Studiengebühren richtet sich dabei nach 
dem Ergebnis der Bewerberevaluation durch den 
Zulassungsausschuss.  

 

§ 5 Erstattung von Studiengebühren  

Studiengebühren können nicht erstattet werden. 

 

§ 6 Folgen der Nichtzahlung  

Studierende im englischsprachigen Weiterbil-
dungsstudiengang „International Material Flow 
Management (M.Sc.)“, die die fälligen Gebühren 
bzw. die vereinbarten Gebührenraten nicht ent-
sprechend der oben genannten Fristen entrichtet 
haben, können an den Lehrveranstaltungen und 
den damit verbundenen Prüfungen nicht teilneh-
men bzw. ihre Teilnahme nicht fortsetzen. Maß-
geblich hierfür ist jeweils der Zahlungseingang bei 
der Fachhochschule Trier oder bei einer von die-
ser beauftragten Einrichtung. Studierende, die die 
fälligen Gebühren trotz erfolgter Mahnung nicht 
entrichtet haben, werden zum Ende des Semes-
ters exmatrikuliert. 

Wird eine Ratenzahlung vereinbart, die über die 
Studienzeit hinausgeht, wird von einer Aushändi-
gung der entsprechenden Abschlussdokumente 
(Masterprüfungszeugnis, Masterprüfungsurkunde, 
etc.) nach erfolgreichem Studienabschluss zu-
nächst abgesehen. Die Aushändigung der Ab-
schlussdokumente erfolgt mit Begleichung der 
gesamten Studiengebühren.  

 


